Stand 01.11.2011  (17:30 Uhr)


Notdienstvereinbarung

Zwischen der Medizinischen Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover, vertreten durch das Präsidium
- einerseits –

und

dem Marburger Bund – Landesverband Niedersachsen – Berliner Allee 20, 30175, Hannover, vertreten durch den Landesvorstand, dieser wiederum vertreten durch den Geschäftsführer Wolfgang Boss

- andererseits –

§ 1

Der Marburger Bund hat alle Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken im Geltungsbereich der TdL, so auch der Medizinischen Hochschule Hannover, zum Streik aufgerufen. 

§ 2

Zweck der ausreichenden Mindestbesetzung (nachfolgend Notdienst genannt) ist die Sicherstellung der für die Bevölkerung erforderlichen ärztlichen Dienstleistungen in der Krankenversorgung. Der Marburger Bund und die Medizinische Hochschule wollen bei der Beurteilung der erforderlichen ärztlichen Dienstleistungen der besonderen Verantwortung der Ärztinnen und Ärzte gerecht werden.
§ 3

Die ausreichende medizinische Versorgung der Bevölkerung mit den erforderlichen ärztlichen Dienstleistungen in der Krankenversorgung wird auch an den Streiktagen sichergestellt. 

Ärztliche Tätigkeiten im öffentlichen Interesse, z.B. zur Einhaltung von Hygieneverordnungen, von denen ohne Sicherung Gefahren ausgehen können, werden uneingeschränkt fortgeführt.

§ 4

Es wird daher ein Notdienst eingerichtet, der nach Art und Umfang der Arbeiten, nach deren zeitlicher Notwendigkeit und dem Ort, an dem sie zu erbringen sind, wie folgt bestimmt ist:
1. Für den ärztlichen Dienst der Medizinischen Hochschule Hannover wird während der Streiktage eine personelle Besetzung vorgehalten, die mindestens der Besetzung entspricht, die von Seiten des Arbeitgebers auch normalerweise am Wochenende dienstplanmäßig vorgesehen ist. Während der Streiktage erfolgt die uneingeschränkte Versorgung aller Notfallpatienten und aller Patienten, die einer nicht aufschiebbaren Behandlung (z.B. Patienten mit akuten Schmerzen oder Transplantationen) bedürfen. Bereitschaftsdienstregelungen sind vom Streik nicht betroffen. 
2. Elektive Operationen, Behandlungen und Untersuchungen sollen – zur Sicherstellung der Notfallversorgung - nicht durchgeführt oder geplant werden.
3. Der Marburger Bund will ab dem 07. November 2011 unbefristet bis zur Erreichung seiner Ziele streiken. Als Streiktage im Sinne der Notdienstvereinbarung werden deshalb alle Tage ab dem 07.11.2011 festgelegt. Darüber hinaus gibt es Aktionstage. Das sind Streiktage, an denen besondere Aktionen/Kundgebungen des Marburger Bundes durchgeführt werden. Als Aktionstage stehen bereits der 7., 15., und 24.11. fest. Weitere werden folgen, wenn und solange der Streik fortdauert.
4. Was unter Notfällen im Sinne dieser Vereinbarung verstanden wird, ist in der Anlage 1 Ziffer 1 näher definiert. Die zur Versorgung dieser Notfälle erforderlichen Kapazitäten sind zusätzlich zu den in Ziffer 1 und 2 genannten zur Verfügung zu stellen. 
5. Die Behandlung von Kindern ist in Anlage 1, Ziffer 2 näher festgelegt. 
6. Unter Berücksichtigung der speziellen Untersuchungs- und Behandlungsnotwendigkeiten für MHH-Patienten vereinbaren die Parteien in Anlage 1 Ziffer 3 bis 5 unterschiedliche Kapazitäten, die an Streik- und Aktionstagen vorgehalten werden.

7. Spätestens am Vortag der Streik-/Aktionstage wird in der Dienstplangestaltung die personelle Besetzung der streikwilligen Bereiche entsprechend dieser Notdienstvereinbarung mit den Vorgesetzten umgesetzt.

8. Der Einsatz, der zum Notdienst bestellten Ärztinnen und Ärzte, erfolgt gemäß der Absprache zwischen den Ärztinnen und Ärzten der einzelnen Abteilung mit dem jeweiligen für die Abteilung verantwortlichen Vorgesetzten gemäß dieser Notdienstvereinbarung.

§ 5
1. Der Marburger Bund teilt dem Präsidium mindestens zwei Werktage vor den geplanten Arbeitskampfmaßnahmen konkret den Beginn, die Dauer und die betroffenen Örtlichkeiten mit. 
2. Der Marburger Bund wird garantieren, dass den an den Arbeitskampfmaßnahmen nicht beteiligten Mitarbeiter/innen, Patienten/innen, Studenten/innen und Besuchern/innen ungehinderter Zutritt zu den Gebäuden gewährt wird.
3. Der Marburger Bund wird für die Dauer der Arbeitskampfmaßnahmen dem Präsidium dauerhaft einen, zumindest telefonisch, erreichbaren Verantwortlichen benennen.

Diese Vereinbarung hat Gültigkeit bis zum Ende des Streiks. 
Hannover, den 01.11.2011
Medizinische Hochschule Hannover


Marburger Bund

Das Präsidium




Landesverband Niedersachsen

Dipl.-Ökonom Holger Baumann


Wolfgang Boss
Vorstand für das Ressort 



Geschäftsführer
Wirtschaftsführung und Administration


Dr. Andreas Tecklenburg
Vorstand für das Ressort

Krankenversorgung
Anlage 1 zur Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund vom November 2011
1.) Definition von Notfällen

Unter notwendiger medizinischer Versorgung im Sinne dieser Notdienstvereinbarung werden insbesondere die im Folgenden dargestellten Gruppen verstanden (hierbei schließt dies die Behandlung, Diagnostik und Therapie ein):

Gruppe 1:

Patienten mit lebensbedrohenden akuten Erkrankungen oder Verletzungen, die ein sofortiges Eingreifen notwendig machen (Polytraumen, Sectio, Blutungen, schwere Komplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall etc.) oder Patienten mit der Gefahr eines Organverlustes.

Gruppe 2:

Patienten, die eine Transplantation bekommen.

Gruppe 3:

Patienten in einem Therapieschema bei dem eine Verschiebung der Behandlung zu einer lebensgefährlichen Situation führen kann (zum Beispiel Dialyse).
In Zweifelsfragen erfolgt die Entscheidung über die Dringlichkeit der Behandlung durch eine einzusetzende Kommission (im OP-Bereich wird diese durch den OP-Koordinator initiiert), die aus dem Zentrumsleiter (oder dessen Vertreter), einem Oberarzt/Facharzt und einem Assistentenvertreter zusammengesetzt ist.

Es wird anerkannt, dass Abläufe bzw. Organisation und die Priorisierungen von Notfällen wie am Wochenende verläuft. Zeitliche Verschiebungen von Notfällen bei laufenden Elektivoperationen werden nicht als Streikfolge angesehen.

2.) Behandlung von Kindern

Der Marburger Bund und der Vorstand der Medizinischen Hochschule sind sich der besonderen Verantwortung gegenüber Kindern bewusst. Es gilt als selbstverständlicher Grundsatz, dass keine unbilligen Härten im Zusammenhang mit dem Streik an Kindern entstehen sollen.
Daher werden folgende Vereinbarungen getroffen:
a) Jedes Kind, das einer medizinisch nicht aufschiebbaren Behandlung bedarf, wird auch an den Streiktagen versorgt. 
b) Als elektive Behandlungen gelten alle Behandlungen, die auch an Wochenenden, Feiertagen oder Kongresstagen verschoben würden.
c) Für dringende elektive Eingriffe wird an Streiktagen eine dem „Weihnachtsfrei“ äquivalente Versorgung angestrebt. An Aktionstagen wird mindestens die Wochenendkapazität vorgehalten.

d) In Zweifelsfragen erfolgt die Entscheidung über die Dringlichkeit der Behandlung durch eine einzusetzende Kommission, die aus dem Zentrumsleiter (oder dessen Vertreter), einem Oberarzt/Facharzt und einem Assistentenvertreter zusammengesetzt ist.
3.) Op-Saalkapazitäten

	Fachgebiet
	Saalkapazität 1 

(Streiktage)
	Saalkapazität 2 

(Aktionstage)

	PHW
	1
	1

	ZMK
	1
	1

	ACH
	2
	1

	HTTG
	3
	2

	Unfallchirurgie
	2
	1

	HNO
	2
	1

	Augen
	1
	1

	Neurochirurgie
	2
	1

	Urologie
	1
	1

	Gynäkologie
	1 plus Sectio
	1 plus Sectio

	Kinderchirurgie
	1 plus 1 Notfallteam
	1 plus 1 Notfallteam

	Notfallteams
	2
	2


Die Priorisierung der Notfälle erfolgt wie am Wochenende.

4.) Kapazitäten Innere Medizin

Stationen:
doppelte Wochenendkapazität

Ambulanzen:
20% der üblicherweise vorgehaltenen Kapazitäten. 

Darüberhinausgehende Kapazitäten müssen schriftlich begründet werden und werden von u.a. Gremium geprüft.
An Aktionstagen wird mindestens die Wochenendkapazität vorgehalten.
In Zweifelsfällen entscheidet ein abteilungsübergreifendes Gremium, das sich aus folgenden 3 Personen zusammensetzt:

· Der Abteilungsdirektorin/dem Abteilungsdirektor der betroffenen Abteilung oder ihrer/seiner Vertretung
· Einer Oberärztin/einem Oberarzt einer anderen Abteilung des Zentrums Innere Medizin
· Einem Assistenzarzt (einer anderen Abteilung)

5.) Notaufnahme

Die Notaufnahme wird nicht bestreikt.


